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RS OGH 1953/2/11 1Ob117/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1953

Norm

JN §49 Abs2 Z2a

Rechtssatz

Die Zuständigkeit einer Klage der Ehegattin gegen den Ehemann wegen Schadenersatz infolge Vereitelung ihres

Unterhaltsanspruches richtet sich nach dem eingeklagten Betrag und fällt nicht unter die Eigenzuständigkeit des

Bezirksgerichtes gemäß § 49 Abs 2 Z 2 a JN.
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